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A. Allgemeines

$1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr und Vereinsfarben

1) Der Verein führt den Namen „Sportclub Wangerland e.V.”.

2) Der Verein hat seinen Sitz in Wangerland, Ortsteil Hohenkirchen, und ist in das Vereinsregister
beim Amtsgericht Oldenburg unter der Nr. VR 160050 eingetragen.

3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4) Die Vereinsfarben sind blau, rot und grün.

82 Zweck des Vereins

1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports.

2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

a) entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungs- und Kursbetriebes für
alle Bereiche, einschließlich des Freizeit- und Breitensports,

b) die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes,
c) die Durchführung von allgemeinen und sportorientierten Vereinsveranstaltungen,
d) die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, sportlichen Wettkämpfen,
e) die Durchführung von allgemeinen und sportorientierten Jugendveranstaltungen und

-maßnahmen,
f) Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, Trainern und

Helfern,
g) die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften.

83 Gemeinnützigkeit

1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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84

 

Verbandsmitgliedschaften

Der Verein ist Mitglied

a) Im Landessportbund Niedersachsen
b) im Kreissportbund Friesland und
c) in den für die betriebenen Sportarten zuständigen Fachverbänden.

Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und sonstigen Regelwerke der Bünde und
Verbände nach Absatz 1 als verbindlich an.

Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der Gesamtvorstand über den
Eintritt in Bünde, Verbände und Organisationen und über den Austritt beschließen.

Soweit für die Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in Verbänden, in denen der Verein
Mitglied ist, eine Delegiertenbenennung erforderlich ist, bestimmt der geschäftsführende Vorstand
anlassbezogen die jeweils erforderliche Anzahl von Delegierten und Ersatzdelegierten.

B. Vereinsmitgliedschaft

85 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden.

Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein Aufnahmeantrag in Textform an den
Verein zu richten. Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die
Dauer der Mitgliedschaft verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen.

Der Aufnahmeantrag eines/einer Minderjährigen bedarf der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter
in Textform.

Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand durch Beschluss. Mit
Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Mit der Abgabe des Aufnahmeantrags erkennt das
Mitglied die Vereinssatzung und die Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung an.

Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet werden.

Ein vereinsinternes Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Aufnahme besteht nicht. Der Weg zu
den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt.
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86 Arten der Mitgliedschaft

1) Der Verein besteht aus:

aktiven Mitgliedern
passiven Mitgliedern
außerordentlichen Mitgliedern
Ehrenmitgliedern

2) Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die Angebote des Vereins / der Abteilung, der sie angehören, im

Rahmen der bestehenden Ordnungen nutzen können und/oder am Spiel- bzw. Wettkampfbetrieb
teilnehmen können.

3) Für passive Mitglieder steht die Förderung des Vereins oder bestimmter Vereinsabteilungen im

Vordergrund. Sie nutzen die sportlichen Angebote des Vereins nicht.

4) Außerordentliche Mitglieder sind juristische Personen.

5) Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Gesamtvorstandes per Beschluss mit einfacher
Mehrheit der Mitgliederversammlung ernannt. Ihnen steht ein Stimmrecht in der
Mitgliederversammlung zu.

87 Beendigung der Mitgliedschaft

1) Die Mitgliedschaft endet

- durch Austritt aus dem Verein (Kündigung);
- durch Ausschluss aus dem Verein;
- durch Streichung aus der Mitgliederliste;
- durch Tod;
- durch Erlöschen der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen (außerordentlichen Mitgliedern).

2) Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch Erklärung in Textform an die Geschäfts-
adresse des Vereins. Der Austritt kann nur zum Ende eines Halbjahres (30.06., 31.12.) unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen erklärt werden.

3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Rechte aus dem
Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis,
insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. Vereinseigene Gegen-
stände sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig abzugelten. Dem austretenden Mitglied
steht kein Anspruch auf Rückzahlung überzahlter Beiträge zu.
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Ausschluss aus dem Verein, Streichung aus der Mitgliederliste

Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied

- grob gegen die Satzung oder Ordnungen schuldhaft verstößt;
- in grober Weise den Interessen des Vereins und seiner Ziele zuwiderhandelt;
- sich grob unsportlich verhält;
- dem Verein oder dem Ansehen des Vereins durch unehrenhaftes Verhalten, insbesondere

durch Äußerung extremistischer oder verfassungsfeindlicher Gesinnung bzw. Haltung innerhalb
oder außerhalb des Vereins schadet;

- gegen die Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes verstößt.

Über den Ausschluss entscheidet der Gesamtvorstand auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes
Vereinsmitglied berechtigt.

Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied samt Begründung zuzuleiten. Das
betroffene Mitglied wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Wochen zu dem Antrag auf
Ausschluss Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist ist vom Gesamtvorstand unter
Berücksichtigung der Stellungnahme des betroffenen Mitglieds über den Antrag mit einfacher
Mehrheit zu entscheiden.

Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen per eingeschriebenem Brief mitzuteilen. Der
Ausschließungsbeschluss wird mit Bekanntgabe an das betroffene Mitglied wirksam.

Dem betroffenen Mitglied steht gegen den Ausschluss kein vereinsinternes Beschwerderecht zu.
Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt.

Ein Mitglied kann durch Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes von der Mitgliederliste
gestrichen werden, wenn es trotz schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Zahlungs-
verpflichtungen (Beiträge, Umlagen, Gebühren etc.) in Verzug ist. Der Beschluss über die
Streichung darf durch den geschäftsführenden Vorstand erst dann gefasst werden, wenn nach
Versendung der Mahnung drei Wochen verstrichen sind und dem Mitglied in der Mahnung die
Streichung bei Nichtzahlung angekündigt worden ist.

Handelt es sich bei dem auszuschließenden oder zu streichenden Mitglied um ein Mitglied des
Gesamtvorstandes, dann entscheidet die Mitgliederversammlung.
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C. Rechte und Pflichten der Mitglieder

89 Beiträge, Gebühren, Umlagen, Beitragseinzug

1) Die Mitglieder sind verpflichtet Beiträge zu zahlen. Es können zusätzlich Aufnahmegebühren,
Umlagen, Gebühren für besondere Leistungen des Vereins sowie abteilungsspezifische Beiträge
erhoben werden. Für unterschiedliche Mitgliedergruppen können unterschiedliche Beiträge fest-
gesetzt werden. Näheres regelt die Beitrags- und Gebührenordnung.

2) Über Höhe und Fälligkeit sämtlicher Beiträge und Gebühren entscheidet der Gesamtvorstand
durch Beschluss. Umlagen können bis zur Höhe des Sechsfachen des jährlichen
Mitgliedsbeitrages von der Mitgliederversammlung festgesetzt werden. Beschlüsse über
Beitragsfestsetzungen sind den Mitgliedern bekannt zu geben.

3) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen des Namens, der Bankverbindung, der
Anschrift, der Telefon-Nummer sowie der E-Mail-Adresse mitzuteilen.

4) Von Mitgliedern, die dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, werden die Beiträge,
Gebühren und Umlagen zum Fälligkeitstermin eingezogen.

5) Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind dadurch
entstehende Kosten durch das Mitglied zu tragen.

6) Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen ist, befindet sich das
Mitglied ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug.

7) Fällige Forderungen können vom Verein außergerichtlich und gerichtlich geltend gemacht werden.
Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen.

8) Der geschäftsführende Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen oder
-pflichten ganz oder teilweise erlassen oder stunden bzw. Mitgliedern die Teilnahme am SEPA-
Lastschrift-verfahren erlassen oder einen vorzeitigen Austritt bewilligen.

9) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. Schiedsrichter und Ehrenvorsitzende können
vom Gesamtvorstand von der Beitragspflicht befreit werden.

810 Mitgliederrechte minderjähriger Vereinsmitglieder

1) Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr und andere Personen, die als geschäftsunfähig im Sinne
der Regelungen des BGB gelten, können ihre Antrags- und Rederechte in der
Mitgliederversammlung nicht persönlich, sondern nur durch die gesetzlichen Vertreter ausüben.
Alle weiteren Mitgliedschaftsrechte, insbesondere die Nutzung der sportlichen Vereinsangebote,
können diese Mitglieder persönlich ausüben.

2) Minderjährige Mitglieder zwischen dem vollendeten 7. und dem vollendeten 18. Lebensjahr üben
ihre Mitgliedschaftsrechte im Verein persönlich aus. Ihre gesetzlichen Vertreter sind von der
Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte ausgeschlossen, sind aber berechtigt, an
Mitgliederversammlungen teilzunehmen.
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3)

 Jin

Ordnungsgewalt des Vereins

Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Regelungen dieser Satzung sowie der Vereinsordnungen zu
beachten, einzuhalten und insbesondere den Anweisungen und Entscheidungen der
Vereinsorgane, Mitarbeiter und Übungsleiter Folge zu leisten.

Ein Verhalten eines Mitglieds, das nach $ 8 Abs. 1 dieser Satzung zum Vereinsausschluss führen
kann, kann auch nachfolgende Vereinsstrafen einzeln oder kumulativ nach sich ziehen:

a) Ordnungsstrafe bis zum sechsfachen des jährlichen Mitgliedsbeitrages;
b) befristeter bis maximal sechsmonatiger Ausschluss vom Vereinsbetrieb.

Das Verfahren wird vom Gesamtvorstand eingeleitet. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des
S$ 8 Abs. 3 bis 5 entsprechend.

D. Organe des Vereins

812 Die Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:

- die Mitgliederversammlung;
- der geschäftsführende Vorstand:
- der Gesamtvorstand;
- die Jugendversammlung;
- der Jugendvorstand.

Die Mitgliederversammlung

Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.

Eine Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt. Die
Mitgliederversammlung sollte jeweils bis zum 30. April durchgeführt werden.

Die Mitgliederversammlung wird vom geschäftsführenden Vorstand unter Einhaltung einer Frist von
zwei Wochen durch Aushang im Aushangkasten des Zugangsbereiches vom Vereinsheim, August-
Hinrichs-Straße 10, 26434 Hohenkirchen und durch Veröffentlichung auf der Vereins-Homepage
unter www.sc-wangerland.de unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit
dem auf die Veröffentlichung folgenden Tag. Die Tagesordnung setzt der geschäftsführende
Vorstand durch Beschluss fest. Es sind alle Mitglieder zur Teilnahme berechtigt.

Der geschäftsführende Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung einberufen, wenn das
Interesse des Vereins es erfordert. Sie muss einberufen werden, wenn es von mindestens 25 %
aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom geschäftsführenden
Vorstand verlangt wird. Gegenstand der Beschlussfassung einer derartigen Mitgliederversammlung
sind nur die mit der Einberufung mitgeteilten Tagesordnungspunkte. Ergänzungen der
Tagesordnung sowie weitere Anträge sind ausgeschlossen. Einberufungsform und -frist ergeben
sich aus Absatz 3.

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der
anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandssprecher, bei dessen Verhinderung von einem
anderen Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes geleitet. Ist kein Mitglied des
geschäftsführenden Vorstandes anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter.
Der Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer. Der Versammlungsleiter kann die Leitung
der Versammlung auf eine andere Person übertragen.
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